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Vorwort

Irgendwann wird jeder Arzt – wie auch jeder andere Unternehmer – seine Praxis oder seine 
Praxisanteile abgeben. Ein Grund hierfür kann das Erreichen des Renteneintrittsalters sein. Es 
können aber auch ganz andere private Gründe sein, die einen Arzt zur Praxisabgabe bewegen, 
wie zum Beispiel der Wunsch, sich beruflich zu verändern. Es ist daher ratsam, sich nicht nur 
frühzeitig, sondern auch grundsätzlich mit dem Thema der Praxisabgabe zu beschäftigen.

Dieses Buch richtet sich an alle selbstständigen Ärzte – gleichgültig, ob sie eine eigene Praxis 
haben und ihren Beruf alleine ausüben oder mit anderen Ärzten gemeinsam praktizieren.

Die Übergabe einer Praxis in die Hände eines geeigneten Nachfolgers ist infolge der immer 
umfangreicher werdenden rechtlichen Rahmenbedingungen inzwischen ein sehr komplexer 
Vorgang geworden.

So hat der Gesetzgeber im Jahr 2015 das Versorgungsstärkungsgesetz (VSG) verabschiedet und 
damit jüngst die Regelungsdichte im Vertragsarztbereich noch weiter erhöht. Dieses Gesetz 
soll die Versorgung der Versicherten in den gesetzlichen Krankenversicherungen verbessern. 
Hierfür wurde unter anderem die Praxisübergabe in überversorgten Gebieten stärker regle-
mentiert. Die Übertragung einer Praxis in überversorgten Gebieten ist erheblich erschwert 
worden. Gleichzeitig hat das Gesetz aber auch neue Wege eröffnet, eine Praxis unter Sicherung 
des Lebenswerkes und eines angemessenen Kaufpreises zu übertragen. Hierzu müssen allerdings 
neue Wege beschritten werden und der abgabewillige Arzt muss sich verstärkt mit für ihn nicht 
vertrauten Themen beschäftigen. Gegebenenfalls kann die Gründung einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung oder die Gründung eines eigenen Medizinischen Versorgungszentrums 
für die Abgabeplanung sinnvoll sein. Mit dem VSG werden aber auch völlig neue betriebswirt-
schaftliche, steuerrechtliche und gesellschaftsrechtliche Fragestellungen aufgeworfen. Diese 
sind sehr weitreichend und werden für den abgebenden Arzt besondere Bedeutung haben.

Der Abgeber, der sich mit diesen Themen unter fachmännischer Anleitung rechtzeitig ausein-
andersetzt, wird nicht nur seine Praxis verkauft bekommen, sondern vielleicht auch durch die 
geschickte Nutzung der Möglichkeiten des VSG einen besseren Preis für seine Praxis erzielen.

Oft sehen viele potenzielle Praxisabgeber den zukünftigen Verkaufserlös ihrer Praxis als einen 
wichtigen Bestandteil ihrer Altersversorgung an. Der heutige Gesundheitsmarkt befindet sich 
allerdings im stetigen Wandel. Niemand kann heute sagen, welche Entwicklung dieser in den 
nächsten zehn bis zwanzig Jahren nehmen wird. Gebiete, welche heute überversorgt sind, wer-
den in der Zukunft vielleicht unterversorgt sein. Gleiches gilt für ländliche Gebiete. Vielleicht 
wird sich die Stadtflucht abschwächen oder gar in eine Landflucht umkehren, weil es dort 
zukünftig mehr oder bessere Anreize für Ärzte geben wird, sich niederzulassen. Vor diesem 
Hintergrund sollte der zukünftige Praxiserlös auf keinen Fall der Hauptbestandteil der Alters-
versorgung sein.

Häufig stellt sich mit dem Eintritt in den Ruhestand aber auch der Wunsch ein, zumindest in 
geringem Umfang noch ärztlich tätig zu sein. Welche Voraussetzungen hier erfüllt werden 
müssen, um steuerliche Vorteile, die mit der Praxisabgabe verbunden sind, nicht zu verlieren, 



VI Vorwort

und welche berufs- und zulassungsrechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, wird in diesem 
Buch dargestellt.

Letztlich hat jeder Praxisabgeber regelmäßig auch den Wunsch, dass seine Praxis fortgeführt 
wird und seine Patienten auch nach seinem Ausscheiden gut versorgt werden. Die Suche nach 
einem geeigneten Nachfolger beinhaltet daher nicht nur monetäre Aspekte.

Dieses Buch widmet sich ausführlich dem Versorgungsstärkungsgesetz (VSG) und den damit 
verbundenen Gesetzesänderungen. Es zeigt auf, wie sich der Praxisabgeber auf die Übertragung 
seiner Praxis vorbereiten kann, um seine Praxis erfolgreich zu verkaufen. Es beschäftigt sich 
darüber hinaus mit betriebswirtschaftlichen Themen, die im Wesentlichen für den Wert der 
Praxis maßgeblich sind.

Die Autoren dieses Buches sind Juristen, Steuerberater und Betriebswirte, welche seit vielen 
Jahren Ärzte gerade auch im Hinblick auf ihre Praxisabgabe beraten und vertreten. Sowohl 
Rechtsanwälte wie auch Juristen aus der Kassenärztlichen Vereinigung haben dieses Buch ge-
meinsam erarbeitet, damit dem Leser die Sichtweise beider Seiten vermittelt wird.

Das Autorenteam gewährleistet damit höchste Aktualität unter Einbindung von praxisbewähr-
ten Strategien für eine erfolgreiche Praxisabgabe.

Die Autoren:
Götz Bierling, Harald Engel, Anja Mezger, Daniel Pfofe, Wolfgang Pütz, Dietmar Sedlaczek
Im Februar 2016
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2 Kapitel 1 · Praxisabgabe planen

Darüber hinaus bestehen Ansprüche aus den 
bei Landesärztekammern geführten ärztlichen 
Versorgungswerken.

Weiter können sich Rentenansprüche aus privat 
abgeschlossenen Rentenversicherungen (Rürup- 
Verträge) ergeben sowie aus Versorgungswerken von 
Bund und Ländern, wenn der Arzt während seiner 
Tätigkeit für ein in öffentlicher Trägerschaft befindli-
ches Krankenhaus tätig war, welches mit einer dieser 
Versorgungseinrichtungen Verträge zur Versorgung 
seiner Bediensteten abgeschlossen hat.

Hier ist es notwendig, sich über den aktuellen 
Stand der Rentenansprüche zu informieren, um diese 
in die Versorgungsplanung mit einzubeziehen.

1.2.2 Einnahmen aus Vermietung und 
Verpachtung

Eine der klassischsten Kapitalanlagen ist sicherlich 
die Immobilie. Sie ist grundsätzlich wertbeständig 
und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 
sind losgelöst vom Währungssystem sicher.

Regelmäßig werden zur Finanzierung von Immo-
bilien Darlehen aufgenommen. Ist dies der Fall, so ist 
zu prüfen, ob diese Darlehen innerhalb der nächsten 
15 Jahre abgezahlt werden können und ob bzw. wie 
viel Geld aus den Mieteinnahmen zur Deckung der 
Lebenshaltungskosten in der Ruhestandsphase übrig 
bleibt. Ebenso sind der aktuelle bauliche Zustand des 
Objekts und dessen dauerhafte Vermietbarkeit zu 
überprüfen. Dies gilt natürlich auch besonders für 
den Übergabezeitpunkt in 15 Jahren. Es ist zu klären, 
ob dann grundlegende Sanierungen erforderlich 
werden und wie diese finanziert werden können. 
Gegebenenfalls kann das Ergebnis derartiger Betrach-
tung sein, dass die Objekte veräußert werden müssen.

Häufig sind gerade die sogenannten „Steuer-
sparimmobilien“ zu teuer erworben bzw. finanziert 
worden. Die bittere Erkenntnis kann dann sein, dass 
der Kaufpreis für die vermietete Immobilie zu hoch 
war, in der Zukunft erhebliche Investitionen drohen 
und die erzielten Mieten unter den Aussagen der 
Kapitalanlagevermittler deutlich zurückbleiben. Hier 
ist eine schonungslose Analyse notwendig und gege-
benenfalls muss die Immobilie vielleicht auch unter 
dem Einstandspreis veräußert werden, um einen 
dauerhaften Verlustbringer abzustoßen.

Auch wenn es auf den ersten Blick überraschend 
erscheint, aber eine optimal vorbereitete Praxisab-
gabe beginnt etwa 15 Jahre vor dem geplanten Über-
gabetermin. Viele Ärzte denken zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht an die Praxisabgabe, weil dieser Zeitpunkt 
in ferner Zukunft zu liegen scheint. Bei näherem 
Hinsehen liegt es jedoch auf der Hand, dass etwaige 
größere Veränderungen auch Zeit benötigen. Daher 
sollte dieser längere Zeitraum eingeplant werden.

1.1 Sicherung des Lebensstandards 
im Alter

15 Jahre vor der geplanten Praxisübergabe mit 
Erreichen des ca. 50. Lebensjahres sollte sich jeder 
selbstständig tätige Arzt mit der Frage auseinan-
dersetzen, welchen Lebensstandard er nach Eintritt 
in den Ruhestand haben möchte und ob ihm dies 
auf Basis der bisher erworbenen Altersvorsorge-
ansprüche überhaupt möglich ist. Mit diesem zeit-
lichen Vorlauf vor dem geplanten Eintritt in den 
Ruhestand ist noch genügend Zeit, um eventuelle 
Versorgungslücken vollständig oder zumindest teil-
weise zu schließen.

Genau in dieser Phase sollte man sich qualifizier-
ten Rat holen. Der Steuerberater und der Finanzie-
rungsberater sind die geeigneten Ansprechpartner.

1.2 Bestandteile einer 
Altersversorgung

Regelmäßig setzt sich die Altersversorgung aus ver-
schiedenen Bestandteilen zusammen. Diese bestehen 
im Wesentlichen aus:
 4 Rentenansprüchen
 4 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
 4 Kapitalerträgen
 4 privat genutzter Immobilie

1.2.1 Rentenansprüche

Rentenansprüche bestehen aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, wenn der Praxisabgeber in einem 
Bundesland tätig war, in dem es zu Beginn seiner 
Tätigkeit als angestellter Arzt kein ärztliches Versor-
gungswerk gab.

421
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1.5 · Mittelfristige und kurzfristige Überlegungen

(BAG) die Zukunftsfähigkeit der Praxis zu sichern 
und in den nächsten 15 Jahren die Erträge aus der 
Praxis deutlich zu steigern?

Auch diese Fragestellungen sollten unter Ein-
schaltung qualifizierter Berater diskutiert werden. 
Gegebenenfalls sind aus einer solchen Analyse 
Konsequenzen durch Umstrukturierung der Praxis, 
Reduzierung der Kosten oder möglicherweise durch 
Verlegung der Praxis an einen anderen Standort zu 
ziehen, um die Ertragskraft der Praxis in den nächs-
ten 15 Jahren zu stärken.

Damit können zwei Effekte erzielt werden. Zum 
einen würde aufgrund der erhöhten Ertragskraft der 
Praxis der Praxisabgeber in die Lage versetzt, für 
seinen Ruhestand erhöhte Vorsorgeleistungen zu 
erbringen. Zum anderen wird die Attraktivität der 
Praxis für einen Erwerber erhöht, weil man darauf 
verweisen kann, dass die Praxis zu den ertragskräf-
tigeren Praxen am Markt gehört.

1.4 Langfristige Überlegungen

Gerade bei langfristigen Planungen neigen viele 
Unternehmer und auch Ärzte dazu, diese nicht aus-
reichend zu kontrollieren bzw. zu überwachen. Der 
Grund hierfür liegt darin, dass man meint, noch ewig 
Zeit zu haben. Insbesondere sind auch in dieser Pla-
nungsphase regelmäßig die ergriffenen Maßnahmen 
auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen.

Sind die mit den Umstrukturierungsmaßnah-
men erfolgten Ziele erreicht worden oder wurde das 
Ziel verfehlt?

1.5 Mittelfristige und kurzfristige 
Überlegungen

Fünf Jahre vor Abgabe der Praxis ist es zu spät, um 
noch Maßnahmen zu ergreifen und so größere 
Versorgungslücken zu schließen. Insbesondere 
rentiert es sich in der Regel nicht mehr, eine Ver-
sorgungslücke durch Abschluss neuer Versicherun-
gen zu schließen, da Vermittlungsprovisionen für 
Versicherungsvermittler die Renditen aufzehren. 
Gegebenenfalls ist unter Einschaltung qualifizier-
ter Beratung eines Bankers oder Finanzberaters die 
Investition in Kapitalanlagen zu erhöhen.

1.2.3 Kapitalerträge

Die Möglichkeiten von Kapitalanlagen an den 
Finanzmärkten sind so zahlreich und komplex, dass 
eine Darstellung an dieser Stelle überhaupt nicht 
möglich ist.

Erwähnung sollte hier jedoch finden, dass die 
Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten gezeigt 
haben, dass ganze Vermögen an den Kapitalmärkten 
verloren gehen können. Selbstverständlich muss dies 
nicht geschehen, möglich ist es aber. Eine vernünf-
tige Beratung sollte dieses Risiko daher berücksich-
tigen und die Kaptalerträge lediglich als eine Säule 
der Altersvorsorge einplanen. Keineswegs sollte die 
Altersvorsorge ausschließlich auf Kapitalanlagen am 
Finanzmarkt basieren.

1.2.4 Die privat genutzte Immobilie

Ein wichtiger Bestandteil einer qualifizierten Alters-
vorsorge kann auch eine selbstgenutzte Immobilie 
sein. Voraussetzung für eine Sicherung des Lebens-
standards im Alter ist jedoch, dass diese Immobi-
lie zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand 
bezahlt ist, sodass keine Zins- und Tilgungsleistun-
gen mehr zu erbringen sind. Weitere Voraussetzung 
ist, dass die Immobilie in einem guten Zustand ist 
und größere Renovierungen und Sanierungen in 
der Ruhestandsphase nicht mehr anfallen werden. 
Gegebenenfalls ist die Einschaltung eines Archi-
tekten oder Bauingenieurs für eine eingehende 
Überprüfung notwendig. Auch hier sollte eine 
 schonungslose Analyse erfolgen und gegebenen-
falls muss die Immobilie, so schmerzhaft es auch 
sein kann,  veräußert werden.

1.3 Analyse der eigenen Praxis

15 Jahre vor dem geplanten Abgabetermin sollte 
auch ein kritischer Blick auf die eigene Praxis gewor-
fen werden. Ist diese so rentabel, wie der Inhaber 
sich das wünscht? Besteht Potenzial, das Leistungs-
spektrum der Praxis auszuweiten? Besteht die Mög-
lichkeit, Kosten einzusparen? Besteht die Mög-
lichkeit, durch Verlegung der Praxis oder durch 
Gründung einer Berufsausübungsgemeinschaft 


